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Beginn der Sitzung: 09:30 Uhr 

Vor Eintritt in die Tagesordnung 

Die stellvertretende Vorsitzende, Abg. Dr. Kirsten 
Kappert-Gonther (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) er-
läutert, der Antrag der AfD zur Maskenpflicht in 
Fernverkehrszügen (20/4893) sei als Tagesord-
nungspunkt 5b neu aufgenommen worden.  

Sie stellt die Tagesordnung fest. 

Tagesordnungspunkt 2 

Fachgespräch Bundeswahlbeauftragter für die Sozi-
alversicherungswahlen 

Selbstbefassung S-20(14)43 

Peter Weiß (Bundeswahlbeauftragter für die Sozial-
versicherungswahlen) erläutert, alle sechs Jahre 
würden die Selbstverwaltungsgremien der Sozial-
versicherungen gewählt. Es gebe entscheidende 
Neuigkeiten, und zwar finde in Deutschland zum 
ersten Mal eine Wahl statt, bei der es eine gesetz-
lich vorgeschriebene Geschlechterquote gebe. Zu-
vor seien auch bei der sozialen Selbstverwaltung 
die Männer sehr dominierend gewesen. Natürlich 
sei über die Frage, ob eine Geschlechterquote er-
füllt werden könne oder nicht, heftig diskutiert 
worden. Insbesondere die Arbeitgeberseite habe 
große Bedenken geäußert. Das Erfreuliche sei, dass 
sich alle angestrengt hätten und die Geschlechter-
quote funktioniere. In der Regel gebe es deutlich 
mehr als 40 Prozent Frauen auf den Listen. Es habe 
ein paar kleinere Betriebskrankenkassen gegeben, 
die große Probleme bei der Listenaufstellung gehabt 
hätten, da sie aus männerdominierten Betrieben kä-
men. Diesen habe man Hinweise gegeben, wie sie 
das Problem lösen könnten. Im Ergebnis würden 
die vorgegebenen Quoten eingehalten. Bei der ge-
setzlichen Krankenversicherung sei die Quote ein 
absolutes Muss und bei den anderen Sozialversi-
cherungsträgern ein reines Soll. Im Ergebnis erfüll-
ten aber auch diese die Quote. Die Arbeitgeberliste 
für die Deutsche Rentenversicherung Bund sehe so-
gar mehr Frauen als Männer vor. Auf diese Ent-
wicklung könne man stolz sein. Außerdem sei die 
Sozialwahl bei den gesetzlichen Krankenkassen 
erstmals online möglich. Im Nachgang böte sich da-
mit die Chance zu prüfen, ob diese Form des Wäh-
lens auch für andere Wahlen infrage komme. Nach 

heutigem Stand würden die fünf größten Ersatzkas-
sen eine Onlinewahl praktizieren. Bei den Sozial-
wahlen gebe es zwei Möglichkeiten. Entweder die 
verschiedenen Listen einigten sich im Vorfeld auf 
einen gemeinsamen Vorschlag, dann finde die 
Wahl ohne Wahl statt, salopp gesagt als Friedens-
wahl. Dies sei in der Regel bei den Allgemeinen 
Ortkrankenkassen der Fall. Ansonsten könnten die 
Wählerinnen und Wähler zwischen verschiedenen 
Listen wählen. Er bitte die Ausschussmitglieder 
eindringlich, für die Sozialwahlen zu werben. Dies 
sei wichtig, da die meisten Menschen diese gar 
nicht wahrnähmen. Es dürfe nicht vergessen wer-
den, dass die Sozialversicherungen den Versicher-
ten und nicht dem Staat gehörten. Deswegen gebe 
es eine gewählte Selbstverwaltung mit Vertretern 
der Versicherten und der Arbeitgeber. Es sei sehr 
schade, wenn die Versicherten ihre eigene Vertre-
tung schlichtweg nicht ernst nähmen. Daher sei 
Werbung für diese Wahlen von entscheidender Be-
deutung. Es werde auch Wahlwerbung im öffent-
lich-rechtlichen Rundfunk und Fernsehen geben. 
Darüber hinaus mache man in den sozialen Medien 
und in den Printmedien Werbung. Man unterstütze 
die Mitglieder des Ausschusses gerne dabei, auf 
diesen Kanälen aktiv zu werden. Ziel sei es, das In-
teresse der Mitbürgerinnen und Mitbürger für die 
Sozialwahl zu wecken. Nach einem Beschluss des 
Deutschen Bundestages seien seine Stellvertreterin 
und er während der gesamten sechs Jahre dafür zu-
ständig, die soziale Selbstverwaltung zu fördern. 
Daher schlage er vor, nach der Sozialwahl über die 
Zukunft der sozialen Selbstverwaltung zu diskutie-
ren. Die Selbstverwalter beklagten sich über man-
gelnden Gestaltungsspielraum, sodass man auch 
mit diesen in das Gespräch kommen solle. 

Doris Barnett (Stellvertretende Bundeswahlbeauf-
tragte für die Sozialversicherungswahlen) ergänzt 
zu den Sozialwahlen, es gebe ehrenamtliche Versi-
chertenälteste der Rentenversicherung, die die 
Kommunen bei der Beratung entlasteten. Auch des-
wegen seien diese Wahlen so wichtig. Außerdem 
hätten die Selbstverwaltungsorgane eigene Aus-
schüsse, so zum Beispiel den Widerspruchsaus-
schuss. Viele Streitigkeiten, die es zum Beispiel 
wegen anzurechnender Zeiten oder Reha-Maßnah-
men mit der Krankenkasse oder der Rentenversi-
cherung gebe, gingen nicht vor das Sozialgericht, 
was staatliche Mittel beanspruchen würde, sondern 
würden im Widerspruchsausschuss behandelt. 
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Zwar entscheide dieser in nur drei Prozent der 
Fälle, dennoch würden so die Sozialgerichte entlas-
tet. Deswegen könnten sich die Mitglieder des Aus-
schusses als Wahlwerbung zum Beispiel einen Ver-
sicherungsältesten oder jemanden vom Wider-
spruchsausschuss zu einer Veranstaltung einladen. 
So sei eine effektive Wahlwerbung möglich. Ab-
schließend weist sie darauf hin, dass es wichtig 
wäre, die Nutzung des elektronischen Personalaus-
weises voranzutreiben, damit Onlinewahlen durch-
geführt werden könnten.   

Abg. Mattias Mieves (SPD) fragt, was die Organe 
und die Kassen selbst unternähmen, um zu einer 
höheren Wahlbeteiligung beizutragen.  

Abg. Axel Müller (CDU/CSU) erkundigt sich, wie 
sich das Gesetz zur Verbesserung der Transparenz 
und der Alterssicherung sowie zur Modernisierung 
der Sozialwahlen mit den verbesserten Freistel-
lungs- und Fortbildungsmöglichkeiten auswirke. 
Weiter interessiert ihn, welchen Zuwachs bei der 
Wahlbeteiligung man sich von dem Einsatz von 
Onlinewahlen erhoffe. Weiter bittet er um genaue 
Informationen, in welchem Umfang Sozialgerichts-
streitigkeiten durch die Arbeit der Widerspruchs-
ausschüsse vermieden würden. Solche Angaben 
könnten eventuell als Wahlwerbung dienen.  

Abg. Maria Klein-Schmeink (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN) begrüßt die Fortschritte bei der Umset-
zung der Frauenquote. Da die Transparenzrichtli-
nien gesetzlich verändert worden seien, fragt sie, 
wie transparent das Listenaufstellungsverfahren 
verlaufen sei und ob es in dieser Hinsicht Bedarf 
für eine Nachsteuerung gebe. Weiter möchte sie 
wissen, was von der Herabsetzung des aktiven und 
passiven Wahlrechts auf 16 Jahre gehalten werde 
und ob die Versicherten in der Selbstverwaltung 
bei der Umsetzung von satzungsgemäßen und ge-
setzlich vorgeschriebenen Leistungen stärker betei-
lig werden sollten.  

Abg. Lars Lindemann (FDP) fragt, ob das Verfahren 
der Friedenswahl, wo die Kandidaten offensicht-
lich vorher feststünden, im Interesse einer höheren 
Wahlbeteiligung abgeschafft werden solle.  

Abg. Jörg Schneider (AfD) erkundigt sich, ob aus-
schließlich die Versichertenkarte zur Identifikation 
für die Onlinewahl dienen solle, da alte Personal-
ausweise für diese Funktion noch nicht freigeschal-
tet seien.   

Abg. Kathrin Vogler (DIE LINKE.) merkt an, es sei 
vielen unklar, warum die Sozialwahl wichtig sei 
und für was die verschiedenen Kandidaten stün-
den. Daher müssten die Kassen aus ihrer Sicht die 
verschiedenen Positionen hervorheben, um mehr 
Interesse an der Wahl zu wecken. Sie fragt, was in 
dieser Hinsicht getan werde.  

Peter Weiß (Bundeswahlbeauftragter für die Sozial-
versicherungswahlen) stimmt zu, dass es in der 
Verantwortung der Kassen und der Selbstverwal-
tungen liege, über die Inhalte der Wahlalternativen 
zu informieren. So müssten diese mit entsprechen-
den Publikationen über die einzelnen Kandidaten 
informieren, da Politik mit Gesichtern und nicht 
nur mit Listennamen verbunden werde. Zum Auf-
stellungsverfahren sagt er, das Gebot der Transpa-
renz werde nicht überall berücksichtigt. Er habe bei 
der allgemeinen Zulassung der Versichertenge-
meinschaften als Listenträger erstmals einen Ge-
schäftsbericht angefordert. Es müsse eine demokra-
tisch legitimierte Aufstellung der Listen geben. 
Eventuellen gesetzgeberischen Nachholbedarf 
werde man im Nachgang im Bericht zu den Sozial-
wahlen benennen. Dann könne man zum Beispiel 
auch darüber nachdenken, ob das Wahlrecht an die 
Mitgliedschaft in der Sozialversicherung und damit 
an das Zahlen von Beiträgen gebunden werde. Zur 
Frage der Auswirkungen der neuen Freistellungs- 
und Fortbildungsmöglichkeiten könne er noch 
nichts berichten, da man auf die Rückmeldungen 
der Selbstverwalter angewiesen sei. An den Online-
wahlen könne man entweder mit dem elektroni-
schen Personalausweis oder mit der Versicherten-
karte teilnehmen. Dies sei in den Wahlunterlagen 
genau beschrieben. Der digitale Personalausweis 
werde künftig der Zugang für viele staatliche und 
Sozialversicherungsleistungen sein. Die Bunde-
sagentur für Arbeit sei die erste große Bundesbe-
hörde, die alles digitalisiert möglich mache. Die 
Authentifizierung für einen Arbeitslosengeld-II-An-
trag werde künftig mit dem digitalen Personalaus-
weis funktionieren. Daher sei es auch für die Län-
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der wichtig, eine Aufklärungskampagne zum digi-
talen Personalausweis durchzuführen. Man halte 
die Sozialversicherungsträger an, eine umfassende 
Aufklärungs- und Informationsarbeit zu leisten.  

Tagesordnungspunkt 1 

Bestimmung der/des Vorsitzenden 

Selbstbefassung S-20(14)4 

Die stellvertretende Vorsitzende stellt fest, die 
Fraktion der AfD habe das Vorschlagsrecht für die 
Bestimmung des Ausschussvorsitzes.  

Abg. Kay-Uwe Ziegler (AfD) erklärt, seine Fraktion 
schlage Abg. Jörg Schneider vor. 

Abg. Heike Baehrens (SPD) bittet um geheime Ab-
stimmung.  

Abg. Kay-Uwe Ziegler (AfD) merkt an, der Tages-
ordnungspunkt laute „Bestimmung der/des Vorsit-
zenden“ und eine geheime Wahl sei nicht vorgese-
hen. Eine Erweiterung der Tagesordnung sei laut 
§ 61 GO-BT nur zulässig, wenn alle Fraktionen zu-
stimmten. Die AfD-Fraktion stimme diesem Antrag 
aber nicht zu, sodass eine geheime Wahl unzulässig 
sei.   

Die stellvertretende Vorsitzende betont, die Argu-
mente zu dieser Frage seien bereits mehrfach aus-
getauscht worden.  

Der Ausschuss beschließt mit den Stimmen der 
Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, FDP 
und DIE LINKE. gegen die Stimmen der Fraktion 
der AfD bei Stimmenthaltung der Fraktion der 
CDU/CSU, eine geheime Wahl durchzuführen.  

Durchführung der gemeinen Wahl von 10.10 Uhr 
bis 10.13 Uhr 

Unterbrechung des Tagesordnungspunktes für die 
Auszählung.  

Tagesordnungspunkt 4 

Gesetzentwurf der Bundesregierung 

Entwurf eines Fünfzehnten Gesetzes zur Änderung 
des Fünften Buches Sozialgesetzbuch – Stiftung 
Unabhängige Patientenberatung Deutschland 

BT-Drucksache 20/5334 

Der Ausschuss beschließt einstimmig, zum Gesetz-
entwurf auf Drucksache 20/5334 eine öffentliche 
Anhörung durchzuführen.  

Tagesordnungspunkt 5 

a) Gesetzentwurf der Abgeordneten Martin Sichert, 
Marc Bernhard, Dr. Malte Kaufmann, weiterer Ab-
geordneter und der Fraktion der AfD 

Entwurf eines Dritten Gesetzes zur Änderung des 
Infektionsschutzgesetzes 

BT-Drucksache 20/4892 

b) Antrag der Abgeordneten Fabian Jacobi, Thomas 
Seitz, Marc Bernhard, weiterer Abgeordneter und 
der Fraktion der AfD 

Sofortige Aussetzung der Verpflichtung zum Tra-
gen einer Atemschutzmaske im öffentlichen Perso-
nenfernverkehr 

BT-Drucksache 20/4893 

Abg. Heike Baehrens (SPD) lehnt beide Vorlagen 
ab, da die Bundesregierung die notwendigen 
Schritte bereits auf dem Verordnungsweg veran-
lasst habe. Aus Sicht der Fraktion der SPD sei es 
vertretbar, die Maskenpflicht im öffentlichen Per-
sonenfernverkehr zum 2. Februar 2023 auszuset-
zen. Durch die auf den Weg gebrachte Regelung 
schaffe man eine bundesweit verlässliche und für 
die Bürgerinnen und Bürger nachvollziehbare Re-
gelung im Fernverkehr. Gleichzeitig passe man das 
Pandemiemanagement den aktuellen Rahmenbe-
dingungen an.  

Abg. Tino Sorge (CDU/CSU) räumt ein, dass ein 
Wegfall der Maskenpflicht im Fernverkehr verant-
wortbar und folgerichtig sei. Die gegenwärtige In-
fektionslage erlaube dies. Die Immunität der Bevöl-
kerung sei hoch und viele internationale Länder 
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seien bei Lockerungen bereits vorangeschritten. 
Die Bundesregierung solle die bestehende Rege-
lung wie geplant abschaffen, dies aber umgehend 
und nicht erst zum 2. Februar 2023 umsetzen. Die 
Vorlagen lehne man dennoch ab, da die Fraktion 
der AfD mit ihren Anträgen seit Jahren systema-
tisch versucht habe, Schutzmaßnahmen zu diskre-
ditieren und über wissenschaftliche Evidenz hin-
weg in den Zweifel zu ziehen.  

Abg. Dr. Janosch Dahmen (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN) lehnt die Vorlagen ab. Zwar seien Masken 
unabhängig von der konkreten Regelungslage wei-
terhin ein wirkungsvoller Schutz vor Infektionser-
krankungen wie SARS-CoV-2. Die Bundesländer 
hätten angekündigt, die Maskenpflicht im öffentli-
chen Nahverkehr Anfang Februar aufzuheben. Es 
sei daher sachlogisch, auch im Fernverkehr syn-
chron zu reagieren, was die Bundesregierung in en-
ger Abstimmung mit den Bundesländern nun mit 
Wirkung zum 2. Februar 2023 auch tue.  

Abg. Christine Aschenberg-Dugnus (FDP) erklärt, 
beide Vorlagen abzulehnen, da diese unnötig seien. 
Die Entscheidungshoheit über die Maskenpflicht 
im öffentlichen Personennahverkehr liege selbst-
verständlich bei den Bundesländern, hier habe 
man sich nicht einzumischen. Da auch die Mas-
kenpflicht im Fernverkehr am 2. Februar 2023 ent-
falle, habe man zukünftig eine einheitliche Rege-
lung. Der Wegfall der Maskenpflicht bedeute insge-
samt wieder mehr Eigenverantwortung der Men-
schen, was ein guter Zustand sei.  

Abg. Martin Sichert (AfD) erklärt, dass es darum 
gehe, die Maskenpflicht im Fernverkehr mit sofor-
tiger Wirkung auszusetzen. Man sehe keine Grund-
lage dafür, dies erst ab dem 2. Februar 2023 umzu-
setzen. Sofern keine Rechtfertigungen für Frei-
heitseinschränkungen vorlägen, müssten diese 
auch umgehend aufgehoben werden. Die Paralleli-
tät von Gesetzentwurf und Antrag sei darin begrün-
det, dass die Verordnung keiner Zustimmung des 
Bundesrates bedürfe und somit sofort wirksam sei. 

Der Gesetzentwurf hätte demgegenüber einen et-
was längeren Prozess, sorge aber für Klarheit und 
Rechtssicherheit bei den Bürgern.  

Abg. Katrin Vogler (DIE LINKE.) erklärt, dass der 
Gesetzentwurf nicht nachvollziehbar sei, da dieser 
ein längeres Verfahren bedeuten würde, als das, 
was die Bundesregierung nun kurzfristig in Kraft 
setzen werde. Die Fraktion DIE LINKE. unterstütze 
die Einführung bundeseinheitlicher Regelungen, 
da es den Bürgerinnen und Bürgern so viel leichter 
gemacht werde, sich an vorgegebene Maßnahmen 
zu halten, mahne aber eine begleitende Kampagne 
zum Nutzen und zur Benutzung von Masken durch 
die Bundesregierung an. Der eingebrachte Antrag 
sei widersprüchlich zu dem vorgelegten Gesetzent-
wurf. Man könne eine Regelung nicht gleichzeitig 
abschaffen und aussetzen. Angesichts dessen, dass 
die Bundesregierung selbst tätig werde, seien die 
Vorlagen der Fraktion der AfD ohnehin überflüssig 
und daher abzulehnen. 

Der Ausschuss beschließt mit den Stimmen der 
Fraktionen SPD, CDU/CSU, BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN, FDP und DIE LINKE. gegen die Stimmen 
der Fraktion der AfD, dem Plenum die Ablehnung 
des Gesetzentwurfs auf Drucksache 20/4892 zu 
empfehlen.  

Der Ausschuss beschließt mit den Stimmen der 
Fraktionen SPD, CDU/CSU, BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN, FDP und DIE LINKE. gegen die Stimmen 
der Fraktion der AfD, dem Plenum die Ablehnung 
des Antrags auf Drucksache 20/4893 zu empfeh-
len.  

Fortsetzung Tagesordnungspunkt 1 

Bestimmung der/des Vorsitzenden 

Selbstbefassung S-20(14)4 

Die stellvertretende Vorsitzende verkündet das 
Wahlergebnis:  
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Abgegebene Stimmen:  39 
Ungültige Stimmen:  0 
Ja-Stimmen:    11 
Nein-Stimmen:   28 
Enthaltungen:   0 

Damit sei der Vorschlag abgelehnt.  

Tagesordnungspunkt 3 

Fachgespräch zur Situation der Rettungsstellen und 
Notfallambulanzen 

Selbstbefassung S-20(14)47 

SV Daniel Labes (Aktion: Notaufnahmen retten) er-
klärt, er arbeite in einer Berliner Notaufnahme. 
Durch die Pandemie habe man gemerkt, wie wich-
tig Notfallstrukturen seien und wie schnell man an 
deren Grenzen komme. In Berlin habe man diese 
im vergangenen Dezember sogar überschritten, so-
dass man zum ersten Mal den drohenden Zusam-
menbruch des Systems erlebt habe. Er sei verwun-
dert, dass es keine klaren Indikatoren für eine 
Überlastung des Systems der Notfallversorgung 
gebe. Schließlich gehe es um Rettungsmittel, die 
nur in begrenztem Umfang verfügbar seien. Bei 
Überlastung könnten diese nicht mehr für Einsätze 
genutzt werden. Außerdem könne es im Extremfall 
zu Schließungen von Notaufnahmen kommen. Es 
habe Tage in Berlin gegeben, an denen ein Viertel 
der vorhandenen Notfallstrukturen geschlossen 
werden musste, da sie an die Kapazitätsgrenze ge-
kommen seien. Es sei aber unklar, wann diese Ka-
pazitätsgrenze erreicht sei. Ein Lösungsansatz wäre 
eine verbindliche Personalbemessung in den Not-
aufnahmen. Eine solche gebe es momentan nicht. 
Laut Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) müsse 
in der Notfallaufnahme eine Fachpflegekraft vor-
handen sein. In seiner Notaufnahme lägen im 
Schnitt 40 bis 60 Patienten. Es sei unmöglich, diese 
allein zu versorgen. Dabei gehe es auch um die 
Würde des Menschen, die er im Dienst regelmäßig 
verletze, wenn er hilfsbedürftige Menschen stun-
denlang in ihren Exkrementen liegen lassen müsse, 
weil er priorisieren müsse, da zum Beispiel eine 
Schockraumversorgung oder ein akuter Schlagan-
fall dringender sei. Dies führe zu einer großen Un-
zufriedenheit im Job, die heute in jeder Notauf-
nahme gelebte Realität in Deutschland sei. Das sei 

erschreckend und eine Bankrotterklärung des Sys-
tems. Es müsse eine Personalbemessung in den 
Notaufnahmen eingeführt werden, die sich an den 
Patientenkontakten und nicht an den Fallzahlen 
orientiere. Für ihn sei der Mensch beziehungsweise 
der Patientenkontakt und nicht der abrechenbare 
Fall entscheidend. Zudem müsse der Gesetzgeber 
genau definieren, wer in der Notfallversorgung für 
welche Aufgaben welche Qualifikation benötige. 
Aktuell sei der Personalmangel so schlimm, dass 
mit medizinischen Fachangestellten und Arzthelfe-
rinnen und Arzthelfern aufgefüllt werde. Diese Kol-
legen seien dafür da, Patienten aufzunehmen und 
in den richtigen Behandlungspfad zu leiten und 
nicht, um eine Schockraumversorgung eines 
schwer polytraumatisierten Patienten zu leiten.  

SV Martin Pin (Deutsche Gesellschaft Interdiszipli-
näre Notfall- und Akutmedizin (DGINA) e. V.) führt 
aus, er sei Chef einer Klinik für Notfall- und Akut-
medizin in Düsseldorf und Präsident der DGINA. 
Die DGINA habe circa 2 500 Mitglieder und das Be-
sondere an dieser Fachgesellschaft sei, dass in ihr 
nicht nur Ärztinnen und Ärzte organisiert seien, 
sondern auch Rettungsdienst und Pflege, sodass die 
Gesellschaft ein gutes Bild davon bekomme, wie 
sich die Situation in Notaufnahmen darstelle. Der-
zeit sei die Überlastung der Notaufnahmen, die 
sich durch die gesamte Pandemie gezogen habe, 
das zentrale Thema der Gesellschaft. Es sei immer 
viel über die Intensivstationen gesprochen worden, 
aber während der Pandemie sei die Belastung in 
den Notaufnahmen ebenfalls immens gewesen, 
weil bei Patienten, die in die Notaufnahme gekom-
men seien, zunächst unklar gewesen sei, ob sie infi-
ziert gewesen seien, sodass man sie habe isolieren 
müssen. Daher habe man während der Pandemie 
einen sehr hohen Isolations- und damit auch Perso-
nalaufwand betrieben, damit Infektionen nicht in 
die Kliniken hineingetragen würden. Gleichzeitig 
habe dies zu einem extrem hohen Aufwand mit Pa-
tienten geführt, die eigentlich auf die Intensiv- be-
ziehungsweise Normalstationen gehörten. Man 
habe also in vielen Notaufnahmen über lange Zeit-
räume intensivpflichtige Patienten behandelt, ob-
wohl es für die Notaufnahme keinen Personal-
schlüssel wie für die Intensivstation gebe. Diese 
Überlastung der Notaufnahmen habe mitunter zu 
einer Gefährdung der Patientensicherheit geführt. 
Der Grund sei eine Reduzierung der verfügbaren 
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Krankenhausbetten um ungefähr 17 Prozent gewe-
sen. Dadurch hätten die Patienten aus der Notauf-
nahme nicht mehr auf die Normalstation verlegt 
werden können. Dies habe zu einem Rückstau ge-
führt.  

SVe Prof. Dr. Henriette Neumeyer (Deutsche Kran-
kenhausgesellschaft e. V. (DKG)) merkt an, die DKG 
habe sich im Vorfeld dieses Fachgesprächs mit der 
aktuellen Lage befasst und eine Blitzumfrage in den 
Notaufnahmen gemacht. Man habe dazu unter-
schiedliche Krankenhäuser in Bezug auf die Ein-
ordnung in die G-BA-Notfallstufen befragt. Im Er-
gebnis werde die Lage als sehr herausfordernd ein-
geschätzt. Von 77 Prozent der Krankenhäuser sei 
berichtet worden, dass Notaufnahmen sich im De-
zember 2022 von der Notfallversorgung hätten ab-
melden müssen, da die Kapazitäten insbesondere 
im Personalbereich begrenzt gewesen seien. Man 
sehe einen besonderen Engpass im Bereich der 
Pflege, aber auch im ärztlichen Bereich. Insgesamt 
hätten zwei Drittel der Krankenhäuser zurückge-
meldet, dass sie aufgrund von Personalmangel 
Probleme hätten, die Patientinnen und Patienten 
adäquat zu versorgen. Im Bereich der Pflege sei die 
Gesamtlage mit 42 Prozent als angespannt und mit 
34 Prozent als sehr angespannt angegeben worden. 
Aktuell gehe die Patientensteuerung fehl, da 
74 Prozent der Patienteninnen und Patienten, die 
in einer Notaufnahme einträfen, fußläufig kämen, 
ohne die 116 117 angerufen oder eine Einweisung 
dabei zu haben. Die Patientensteuerung müsse also 
verbessert werden, um die Notfallversorgung wir-
kungsvoller zu gestalten. Das Problem liege dabei 
nicht bei den Patientinnen und Patienten. Diese 
suchten sich das Hilfsangebot aus, das ihnen nied-
rigschwellig erscheine und wo sie kompetente An-
laufstationen und eine schnelle interdisziplinäre 
Abklärung ihrer Beschwerden erwarteten.  

SV Dr. Wulf-Dietrich Leber (GKV-Spitzenverband) 
betont, Rettungswesen und Notfallambulanzen 
seien in der Tat in einer absolut schwierigen Situa-
tion gewesen. Allerdings sei dies kein Spezifikum 
des Rettungswesens, sondern ein Problem der all-
gemeinen öffentlichen Infrastruktur gewesen. Ein 
Hauptproblem sei, dass es keine Bundesstatistik 
über die Zahl der Rettungseinsätze oder ähnliches 
gebe. Bei Intensivbetten sei man inzwischen so-

weit, bundesweit ein Echtzeit-Monitoring einzu-
führen. Für das Rettungswesen werde es höchste 
Zeit, dies auch zu tun. Eine entsprechende Reform 
sei dringend geboten. In der letzten Legislaturperi-
ode sei eine solche aufgrund der Pandemie, der 
Konzentration auf eine Änderung des Grundgeset-
zes (GG) und eine Fokussierung auf das schwierige 
Projekt des Sachverständigenrates nicht gelungen. 
Zur GG-Änderung sei zu sagen, dass der Sozial-
rechtstitel in Artikel 74 Absatz 1 Nummer 12 GG 
ausreiche, da er genug Gestaltungsmöglichkeiten 
für das Rettungswesen mit bundeseinheitlichen Re-
gelungen biete. Die 116 117 sei auch ohne GG-Än-
derung eingeführt worden. Auch viele weitere Re-
formen seien ohne GG-Änderung möglich. Es gebe 
kein Finanzierungs-, sondern ein Standardisie-
rungsproblem. Nicht jeder Notruf dürfe dazu füh-
ren, dass die Patientin oder der Patient am Ende 
stationäre behandelt werde. Man brauche an den 
vier Triage-Stellen eine rechtssichere Situation, 
und zwar beim Anruf der 116 117 und bei der Ent-
scheidung des Rettungsdienstes vor Ort. Er dürfe 
nicht nur dann abrechenbar sein, wenn der Patient 
ins Krankenhaus gefahren werde. Dazu kämen die 
Entscheidung am gemeinsamen Tresen und die fi-
nale Entscheidung des Arztes, ob der Patient statio-
näre aufgenommen werde. Bei den Leitstellen sei 
die Informationstechnologie wesentlich. Es sei 
nicht länger hinnehmbar, dass der Rettungswagen 
vom Bildschirm verschwinde, wenn er die Kreis-
grenze überschreite. Die Anforderung an die elekt-
ronische Datenverarbeitung dürfe nicht von der 
Entscheidung eines Landrates abhängig sein.  

ESV Prof. Dr. Ferdinand M. Gerlach erklärt, man 
müsse sich in den Patienten hineinversetzen, um 
zu verstehen, warum er die Notfallambulanz aufsu-
che. So könne er zum Beispiel bei einem Kopf-
schmerz nicht wissen, ob dieser harmlos oder mit 
einem Schlaganfall oder einer Hirnblutung zusam-
menhänge. Es werde also eine qualifizierte, struktu-
rierte, digital unterstützte Ersteinschätzung ge-
braucht. Bei einem Anruf auf der 112 oder der 
116 117 gebe es eine Art Vor-Triage, bei der ent-
schieden werde, wie dringlich der Notfall sei und 
ob ein Notarztwagen geschickt werden müsse. Die 
Herausforderung sei, dass beide Anlaufstellen beim 
gleichen Kopfschmerz gleich reagieren müssten. Es 
werde also eine einheitliche Ersteinschätzung be-
nötigt. Dann gebe es vier Möglichkeiten der Erst-
hilfe. Die erste Möglichkeit, die in Deutschland fast 



  

 
Ausschuss für Gesundheit 

   
 

20. Wahlperiode Protokoll der 51. Sitzung 
vom 18. Januar 2023 

Seite 12 von 24 

 
 

nie genutzt werde, sei die Telefonberatung. In den 
Leitstellen gebe es Ärztinnen und Ärzte, die das 
Gespräch übernehmen könnten, eventuell auch als 
Videokonsultation. Man wisse aus internationalen 
Untersuchungen, dass 30 Prozent aller Patientenan-
liegen auf diese Weise in guter Qualität abschlie-
ßend erledigt werden könnten. Diese Patientinnen 
und Patienten würden niemals in einer Rettungs-
stelle auflaufen. Die zweite Möglichkeit sei ein 
Hausbesuch durch einen ärztlichen Bereitschafts-
dienst oder bei Gefahr in Verzug die Entsendung ei-
nes Notarztwagens. Es könne aber auch sein, dass 
im Rahmen neuer Elemente ein Notpflegeteam 
komme, um zum Beispiel einen Katheter zu wech-
seln, oder ein Team zur Palliativ-Versorgung 
komme. Drittens könne die Behandlung in einer 
ambulanten Praxis erfolgen. Für Notfälle gebe es re-
gistrierte Partnerpraxen, die Notfall-Slots freigäben. 
Diese seien in der Leitstelle im elektronischen Sys-
tem hinterlegt. Auf diese Weise könne man inner-
halb von wenigen Stunden einen festen Termin in 
einer Praxis bekommen. Die vierte Möglichkeit sei 
eine Überweisung in ein integriertes Notfallzent-
rum. Dort arbeiteten niedergelassene Ärzte und 
Krankenhausärzte zusammen und entschieden, ob 
eine ambulante Behandlung ausreiche oder ob eine 
stationäre Einweisung erfolgen müsse. Die Daten, 
die in der Leitstelle angegeben worden seien, wür-
den elektronisch übertragen und erneut beurteilt. 
Ein solch umfassendes System aus einem Guss 
habe im Koalitionsvertrag der letzten Legislaturpe-
riode gestanden und stehe auch jetzt wieder im Ko-
alitionsvertrag. Es gehe also darum, dieses System 
umzusetzen und nicht einfach mehr Geld und Per-
sonal in ein nicht funktionierendes System zu in-
vestieren. Eine bedarfsgerechte Steuerung ermögli-
che kürzere Wartezeiten und eine bessere Versor-
gung. 

Abg. Dr. Herbert Wollmann (SPD) bestätigt, die 
Notfallreform stehe seit mindestens zwei Jahren auf 
der Tagesordnung und sie werde in diesem Jahr 
umgesetzt. Er fragt, ob die Überlastungen der Not-
fallstellen in den vergangenen Monaten auf das er-
höhte Aufkommen von Atemwegserkrankungen zu-
rückzuführen seien oder ob es ein permanentes 
Problem gebe, das gelöst werden müsse.  

Abg. Emmi Zeulner (CDU/CSU) fragt Prof. Dr. Ger-
lach, wie die von ihm angesprochenen Reform-
schritte umgesetzt werden könnten. Die ambulante 
Versorgung müsse funktionieren, da die Menschen 
ansonsten gezwungenermaßen die Notfallstationen 
aufsuchten. Weiter möchte sie wissen, wie Teleme-
dizin in der Notfallversorgung zur Anwendung 
kommen könne und ob die Ausbildung der Not-
fallsanitäter entsprechend verändert werden müsse.  

Abg. Dr. Janosch Dahmen (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN) merkt an, es sei richtig, dass es nicht ausrei-
che, bei Reformen in den Notaufnahmen anzuset-
zen, sondern es müssten auch Reformen im Bereich 
der Leitstellen und des Rettungswesens erfolgen. Er 
fragt, welche integrierten Reformen in diesem Zu-
sammenhang angegangen werden müssten. Weiter 
bezieht er sich auf die Einschätzung, wonach eine 
Notfallreform auch ohne GG-Änderung möglich sei. 
Er fragt, wie an der Schnittstelle vertragsärztlicher 
Notfallversorgung und Krankenhäuser die Versor-
gungssituation in den überlasteten Notaufnahmen 
verbessert werden könne. 

Abg. Prof. Dr. Andrew Ullmann (FDP) erkundigt 
sich, welche Änderungen am dringlichsten seien, 
um die Notfallversorgung zu verbessern.  

Abg. Thomas Dietz (AfD) führt aus, in Notfallauf-
nahmen müssten praktisch rund um die Uhr Si-
cherheitsmitarbeiter zur Verfügung stehen. Er fragt, 
ob die dadurch entstehenden Kosten von der ge-
setzlichen Krankenkasse getragen werden müssten 
oder ob dies eine hoheitliche Aufgabe des Staates 
sei, die über Steuermittel finanziert werden müsse. 

Abg. Ates Gürpinar (DIE LINKE.) fragt, welche fi-
nanziellen und strukturellen Veränderungen nötig 
seien, um die personelle Situation in den Notfall-
aufnahmen zu verbessern.  

SVe Prof. Dr. Henriette Neumeyer (Deutsche Kran-
kenhausgesellschaft e. V. (DKG)) erklärt, es sei rich-
tig, dass über 90 Prozent des Notfallpersonals die 
Androhung von Gewalt erführe. 50 Prozent der Kli-
niken beschäftigten dementsprechend im Bereich 
der Notaufnahmen einen Sicherheitsdienst. Es gebe 
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also eine Sicherheitslücke. Dies habe die Auswir-
kung, dass die Attraktivität der Arbeit in der Not-
aufnahme abnehme und sich die Personalfluktua-
tion erhöhe, wenn im Ernstfall keine Unterstützung 
vorhanden sei. Derzeit sei keine essenzielle Refi-
nanzierung vorhanden und die Kosten müssten im 
Wesentlichen von den Krankenhäusern getragen 
werden. Der Rettungsdienst müsse je nach regiona-
len Gegebenheiten einheitlich finanziert werden. 
Wünschenswert sei dies insbesondere zum Beispiel 
in der Akutpsychiatrie. Die Präsenz eines Sicher-
heitsdienstes an Notfallstellen sei im internationa-
len Umfeld mittlerweile gang und gäbe. Dies sei lei-
der ein Thema, mit dem man sich weiter befassen 
müsse. Am dringlichsten sei momentan die Be-
trachtung des Patientenprozesses. Der Patient su-
che sich den Weg, von dem er sich Hilfe verspre-
che. Dementsprechend müsse jede Reform darauf 
abzielen, ihn in seinem häuslichen Umfeld abzuho-
len und einer geeigneten Versorgungsform zuzu-
führen. Das bedeute verschiedenste Schritte in der 
intersektoralen Verzahnung. Auch ein digitalisier-
tes Zusammenspiel sei dort notwendig, um die adä-
quaten Datentransfers, aber auch die Termingaran-
tien in den niedergelassenen Bereich hinein zu ge-
währleisten. Ein weiterer Punkt sei das Thema „Ge-
meinsamer Tresen“. Es müsse eine Zusammenar-
beit zwischen Krankenhäusern und Kassenärztli-
chen Vereinigungen (KV) zum Wohle der Patienten 
geben. Das funktioniere in einzelnen Häusern 
schon sehr gut und man sei gerade dabei, zu klären, 
wie eine Ersteinschätzung gelingen könne und wer 
danach wo behandelt werde. Hier finde auch ver-
stärkt die Überführung in die vertragsärztliche Ver-
sorgung statt. Sie verweise auf das Konzept der 
DKG zur Notfallversorgung, in dem man die Not-
wendigkeit der Zusammenarbeit betone. 

SV Martin Pin (Deutsche Gesellschaft Interdiszipli-
näre Notfall- und Akutmedizin (DGINA) e. V.) be-
tont zur Steuerung des Personals, die Notaufnahme 
sei im Prinzip die erste und die letzte Anlaufstelle. 
Das heiße, die Patienten kämen zuerst in die Not-
aufnahme, wo man oft nicht wisse, wohin mit den 
Patienten. Die Notaufnahme stelle mitunter für Pa-
tienten und Bürger das allerletzte soziale Netz dar. 
Probleme, die anderweitig nicht gelöst werden 
könnten, würden oft zur Notaufnahme weitergetra-
gen. Deswegen habe diese eine wichtige Funktion. 
Das Problem mit eventuellen Personaluntergrenzen 

sei, dass man bei deren Unterschreitung die Not-
aufnahme nicht schließen könne, da man verpflich-
tet sei, den Menschen zu helfen. Dies müsse mit ei-
ner adäquaten Personalbemessung geregelt werden, 
die die Ausbildungsqualität auf ärztlicher und auf 
pflegerischer Seite abbilde. Es müsse also sicherge-
stellt werden, dass die Untergrenze nicht unter-
schritten werde und es muss daraus etwas resultie-
ren. Man brauche Notfallkonzepte für die Kliniken, 
sodass bei Überfüllung aus dem stationären Bereich 
Betten zur Verfügung gestellt würden, die immer 
verfügbar seien. Der Konflikt Elektiv- versus Not-
fallpatienten müsse dementsprechend aufgearbeitet 
werden. Die Übergriffe, die tatsächlich zugenom-
men hätten, seien eine Folge der Situation, in der 
man sich befinde. Wenn man sechs, sieben Stun-
den lang möglicherweise mit einem Kind in der 
Kindernotaufnahme warte und nicht wisse, wann 
man Hilfe bekomme, entstünden Extremsituatio-
nen. Dies führe dazu, dass die Mitarbeiter sich in 
ihrem Berufsethos verletzt sähen und kündigten. 
Mangelnde Resilienz sei hier nicht das Problem, da 
ausnahmslos alle, die in den Notaufnahmen arbei-
teten, resilient seien. Für die Telemedizin müsse 
ein Standard entwickelt werden. Man müsse über-
legen, wie Telemedizin zum Beispiel im hausärztli-
chen Bereich, in Leitstellen und in Videosprech-
stunden funktioniere. Über die Feiertage habe man 
zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen eine Video-
sprechstunde für Kinder installiert. Das habe sehr 
gut funktioniert und viele seien abschließend be-
handelt worden. Es müsse zudem geprüft werden, 
wie die Telemedizin im Rettungsdienst gerade in 
den Flächengebieten eingesetzt werden könne. Da-
für gebe es gute Beispiele aus Aachen. Es müssten 
dafür einheitliche Ausbildungsstandards auch für 
die Ärzte entwickelt werden, die am anderen Ende 
der Leitung säßen. Für eine bessere Steuerung 
könne für die Ersteinschätzung ein vorheriger An-
ruf bei der Leitstelle 116 117 verbindlich gemacht 
werden. Dies würde unweigerlich dazu führen, 
dass weniger Personen die Notaufnahmestellen auf-
suchten. In einem weiteren Schritt müsse überlegt 
werden, wie viele Notaufnahmen einen gemeinsa-
men Tresen benötigten.  

ESV Prof. Dr. Ferdinand M. Gerlach antwortet, es 
sei richtig, dass viele Probleme in der Notfallver-
sorgung häuslicher Art seien oder deren Lösung 
Aufgabe eines Pflegeheims sei. Deshalb habe man 
Modellversuche mit Notpflegeteams durchgeführt. 
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Diese seien erfolgreich gewesen. Oft könne ein Pfle-
geteam zum Beispiel einen Katheter wechseln oder 
eine Pflegesituation auflösen, gerade am Wochen-
ende oder in überforderten Pflegeheimen oder bei 
alleinstehenden Menschen. Auf diese Weise sei 
kein Transport oder eine Einweisung ins Kranken-
haus erforderlich. Es sei auch richtig, dass es ein 
Umsetzungsproblem gebe. Dies stehe auch so im 
Koalitionsvertrag. Diesen solle man ernst nehmen 
und umsetzen. Dazu gehöre die gemeinsame Leit-
stelle. Diese solle, wie auch in anderen Ländern üb-
lich, physisch zusammengeführt werden. Da dies 
nicht gelingen werde, könne man die Notrufnum-
mer 112 mit der 116 117 für den ärztlichen Bereit-
schaftsdienst digital vernetzen. Die Mitarbeiter 
müssten nicht im gleichen Raum sein, aber mit 
dem gleichen Ersteinschätzungssystem arbeiten. 
Diese müssten dann zum Beispiel ein Rettungsmit-
tel einsetzen oder einen Hausbesuch initiieren, 
wenn eine bestimmte Situation vorliege. Die Ent-
scheidung müsste in jedem Fall die gleiche sein. 
Das würde schon viele Probleme lösen. Ein zweiter 
wichtiger Punkt seien integrierte Notfallzentren an 
ausgesuchten Krankenhausstandorten mit einem 
gemeinsamen Tresen, wo niedergelassene Ärzte 
und Krankenhausärzte im Interesse des Patienten 
zusammenarbeiteten. Es sei in der Tat nicht ausrei-
chend, nur auf die Rettungsstellen zu schauen. 
Schließlich gebe es drei Bereiche: die Notauf-
nahme, die Rettungsstellen und die Kliniken, dann 
die Praxen, den ärztlichen Bereitschaftsdienst und 
die KV und schließlich den Rettungsdienst. Nur 
wenn diese aus einem Guss zusammenarbeiteten 
und eine gemeinsame Versorgung anböten, könne 
dies funktionieren. Dafür müssten die Strukturen 
und die Finanzierung des Rettungsdienstes geän-
dert werden. In Zukunft dürfe der Transport ins 
Krankenhaus keine anschließende Leistung erfor-
dern, damit er finanziert werde, sondern es müsse 
auch eine Vor-Ort-Betreuung durch den Rettungs-
dienst möglich sein. Das sei derzeit nicht möglich, 
da eine solche Betreuung nicht abgerechnet werden 
könne. Viele Patienten könnten aber, nachdem sie 
begutachtet worden seien, zu Hause bleiben. Au-
ßerdem müsse über die Strukturen gesprochen wer-
den. In Berlin beispielsweise gebe es etwa 90 Kran-
kenhäuser, von denen 60 an der Notfallversorgung 
teilnähmen. Dies seien zu viele, sodass Personal 
verschwendet und schlechte Qualität geliefert 
werde. Wenn man zum Beispiel mit einem Herzin-
farkt in die Notaufnahme komme, könne man nicht 

sicher sein, dass die dafür notwendige Versorgung 
mit Kardiologen rund um die Uhr zur Verfügung 
stehe. Man könne auch nicht sicher sein, dass ei-
nem bei einem Schlaganfall zuverlässig geholfen 
werde. Das gehe nämlich nur dort, wo es rund um 
die Uhr eine Computertomographie-Bereitschaft 
und eine neurologische Versorgung gebe. Deshalb 
brauche man die integrierten Notfallzentren an aus-
gewählten Standorten und die Leitstellen müssten 
in die geeigneten Kliniken steuern. In Zukunft soll-
ten Patienten mit Verdacht auf Herzinfarkt nur dort 
behandelt werden, wo die entsprechenden Voraus-
setzungen auch erfüllt seien. Außerdem müssten 
die Patienten besser informiert und aufgeklärt wer-
den. Dafür brauche es Patienteninformationen und 
Aufklärungskampagnen. Diese müssten mehrspra-
chig und in einfacher Sprache gehalten sein. Es 
müsse zum Beispiel in YouTube-Videos erklärt 
werden, wo man welche Hilfe bekomme und was 
man selber tun könne. So könne man zum Beispiel 
einen Zeckenbiss leicht selbst behandeln und 
müsse deswegen keine Notaufnahme aufsuchen. Es 
sei dabei von entscheidender Bedeutung, für eine 
bedarfsgerechte Steuerung den Patienten ihre 
Ängste zu nehmen.   

SV Dr. Wulf-Dietrich Leber (GKV-Spitzenverband) 
konstatiert, man sei sich einig darin, dass Überlas-
tungen in den Notaufnahmen verhindert werden 
müssten. Die DKG, die Fachgesellschaft, der Sach-
verständigenrat und auch der GKV-Spitzenverband 
seien der Meinung, dass ein gemeinsamer Tresen 
gebraucht werde. Das heiße, die Notdienstpraxis 
der KV müsse im Haus sein. Die KVen müssten 
also verpflichtet werden, auch im Krankenhausbe-
reich die Sicherstellung zu organisieren. Ein Kran-
kenhaus, das keine Notfallpraxis habe, dürfe keine 
Notfallaufnahme betreiben. Es sei in diesem Zu-
sammenhang richtig, dass es zu viele Krankenhäu-
ser mit Notfallaufnahmen gebe.  

SV Dr. Torsten Fürstenberg (GKV-Spitzenverband) 
ergänzt, man brauche eine Flexibilisierung der ver-
tragsärztlichen Sprechstundenzeiten. Damit könne 
man bereits extrem viele Fälle aus den Notdienst-
stellen der Krankenhäuser raushalten.  
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SV Daniel Labes (Aktion: Notaufnahmen retten) 
merkt an, die Menschen suchten häufig die Notauf-
nahmen auf, da sie in der ambulanten Versorgung 
keinen Termin bekämen. Die Ursache liege darin, 
dass die KVen ihrem Versorgungsauftrag nicht 
nachkämen. Bei den geforderten integrierten Not-
fallzentren sei die personelle Ausstattung entschei-
dend. Diese Frage müsse in einem ersten Schritt ge-
klärt werden. Zur Frage der dringendsten Probleme 
erklärt er, in erster Linie müsse eine verbindliche 
Personalbemessung sowohl auf ärztlicher als auch 
auf pflegerischer Seite festgelegt werden. Zurzeit 
gebe es eine gefährliche, konstante Unterbesetzung. 
Es würden zu viele Patienten mit zu wenig Perso-
nal versorgt. Ein wichtiger Punkt sei die Stärkung 
der Meldesysteme. So müsse es eine Rückmeldung 
geben, welche Ressourcen in einer Klinik über-
haupt noch verfügbar seien. Dies geschehe aktuell 
nicht. Dies sei für Patienten gefährlich, da eine aus-
bleibende Versorgung aufgrund einer Überlastung 
lebensbedrohlich sein könne. Deshalb müssten di-
gitale Strukturen einführt werden, die die Patien-
tenverteilung optimierten. Die Welle der Atemweg-
serkrankungen in diesem Herbst und Winter sei 
eine Ausnahmesituation, mit der ein Notfallsystem 
aber umgehend können müsse. Daher dürfe das 
Personal im Normalbetrieb nicht knapp sein. Die 
Notfallpauschale, die zurzeit gezahlt werde, sei in-
suffizient und reiche nicht aus. Eine Vorhaltepau-
schale wäre sinnvoller. Diese müsse sich aber an 
Patientenkontakten und nicht an Fallzahlen orien-
tieren. Nur so würden die Patientenkontakte bei 
der Personalberechnung und der finanziellen Aus-
stattung berücksichtigt.  

Abg. Dr. Andreas Philippi (SPD) fragt, was getan 
werden müsse, damit mit den KVen gemeinsame 
Tresen eingerichtet würden. Weiter führt er aus, in 
einem Modellprojekt seien Gemeindenotfallsanitä-
ter beobachtet worden. Man habe dabei festgestellt, 
dass bis zu 50 Prozent der Patienten vor der Not-
aufnahme vernünftig behandelt und mit einem Ter-
min versorgt beziehungsweise in eine solche Form 
gebracht werden könnten, sodass sie die Notauf-
nahme nicht belasten würden. In den Städten sei 
die Inanspruchnahme von Gemeindenotfallsanitä-
tern wesentlich höher als in den Landkreisen gewe-
sen. Da stelle sich die Frage, ob sich zum Beispiel 
der GKV-Spitzenverband vorstellen könne, dass 
akademisierte Notfallsanitäter nur solche Aufgaben 
betreuten, die hinterher auch abgerechnet werden 

könnten. Im föderalen System der Rettungswagen 
werde er nur dann bezahlt, wenn er im Kranken-
haus abliefere. Auch das sei ein Problem. 

Abg. Stephan Pilsinger (CDU/CSU) fragt Prof. 
Dr. Neumeyer, welche Vorschläge sie von der Re-
gierungskommission für die Krankenhausreform 
hinsichtlich der Notfallversorgung erwarte.  

Abg. Dr. Janosch Dahmen (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN) betont, eine Verlässlichkeit in der Zusam-
menarbeit von vertragsärztlicher Versorgung und 
stationärer Notfallversorgung sei entscheidend. Er 
fragt, ob eine Verfügbarkeit einer vertragsärztlichen 
Komponente rund um die Uhr notwendig sei und 
inwieweit in der Ausgestaltung einer Notfallreform 
insbesondere auch der Versorgungsbedarf vul-
nerabler Gruppen, sei es mit einem gesteigerten 
Pflegebedarf oder mit psychischen Erkrankungen, 
noch stärker Rechnung getragen werden könne, 
wenn diese einen wesentlicher Anteil der gestiege-
nen Notaufnahmen darstellten. 

Abg. Lars Lindemann (FDP) fragt, ob der GKV-Spit-
zenverband bereit wäre, die Mehrkosten der hier 
angesprochenen und notwendigen Reformen im 
ambulanten Bereich zu tragen.  

Abg. Thomas Dietz (AfD) begrüßt die Anregungen 
zu einer besseren Verteilung im Vorfeld sowie ei-
nes gemeinsamen Tresens. Er plädiert dafür, die 
Vernetzung der genannten beteiligten Akteure zu 
verbessern.  

Abg. Ates Gürpinar (DIE LINKE.) fragt, wie die ak-
tuelle Vergütung von Notaufnahmen eingeschätzt 
werde und welche Änderungen notwendig seien.  

SVe Prof. Dr. Henriette Neumeyer (Deutsche Kran-
kenhausgesellschaft e. V. (DKG)) fasst zusammen, 
ein wichtiger Aspekt sei, die Vorlast des Systems 
der Notaufnahmen zu senken. Dafür brauche man 
eine vernünftige Patientenlenkung mit einer ein-
heitlichen Ersteinschätzung. Weiter sei eine Ver-
netzung der Datenverfügbarkeit über diese Erstein-
schätzung am Ort der Versorgung nötig. Das sei 
eine Frage der intersektoralen Dienstzuständigkeit 
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sowohl in der Betreuung der Patienten vorher als 
auch danach. Es müsse zudem überlegt werden, 
wie diese Maßnahmen in Zukunft finanziert wer-
den könnten. Es sei wichtig, dass es dabei nicht um 
eine Mehrleistung, sondern eine Andersleistung 
gehe. Während der Corona-Krise hätten die Kran-
kenhausstandorte Überlastungen sehr gut im Ein-
vernehmen mit dem Rettungsdienst geregelt, aber 
in der Regelversorgung griffen diese Mechanismen 
nicht mehr, sodass diese Barrieren aufgebrochen 
werden müssten. Von diesen Best Practices könne 
man lernen und diese strukturell in der Versorgung 
verfügbar machen. Angesichts des Personalmangels 
sei eine Bündelung der Ressourcen sinnvoll. In 
manchen Gebieten sei die vertragsärztliche Versor-
gung stärker, in manchen schwächer. Das müsse re-
alistisch vor Ort mit ein wenig „Beinfreiheit“ aus-
gestaltet werden. Das sei auch ein wesentlicher 
Punkt für die Finanzierung. Das System sei derzeit 
nicht dafür geschaffen, derart viele ambulante Fälle 
im Krankenhaus zu behandeln. Daher müssten 
diese mit ausreichend Personal ausgestattet wer-
den. Dies müsse mit weiteren Maßnahmen über die 
Änderungspauschale hinaus geschehen.     

SV Martin Pin (Deutsche Gesellschaft Interdiszipli-
näre Notfall- und Akutmedizin (DGINA) e. V.) führt 
weiter aus, die KVen müssten unbedingt für eine 
Verfügbarkeit an den Krankenhäusern rund um die 
Uhr sorgen. Das gelte insbesondere für die Häuser 
der erweiterten und der umfassenden Notfallver-
sorgung. Was die Versorgung von vulnerablen Pati-
entengruppen oder auch Patienten mit psychiatri-
schen Grunderkrankungen angehe, müssten in den 
Notaufnahmen entsprechende Fachkräfte zur Ver-
fügung stehen. Die Steuerung müsse so funktionie-
ren, dass die Menschen, auch die Mitbürgerinnen 
und Mitbürger aus anderen Kulturkreisen, diese 
auch verstünden. In keinem anderen Land der Welt 
gebe es eine so komplexe Steuerung und ein so 
komplexes System wie in Deutschland. Die Notfall-
versorgung brauche zudem ein sektorenunabhängi-
ges, eigenes Budget, das die Vorhaltekosten ent-
sprechend abbilde.  

ESV Prof. Dr. Ferdinand M. Gerlach hält fest, die 
jetzige Versorgung sei nicht bedarfsgerecht, zu 
kompliziert, ineffizient und zu teuer. Es gebe Über-, 
Unter- und Fehlversorgungen und die Beschäftig-
ten und Patienten befänden sich in Hamsterrädern. 

Er appelliert, alle Reformmaßnahmen aus Sicht des 
Patienten zu sehen. Es reiche nicht aus, nur an den 
Rettungsstellen anzusetzen, sondern man müsse 
das Gesamtsystem für eine umfassende Reform se-
hen. Die Stichworte seien Ersteinschätzung, Digita-
lisierung, Strukturierung und Vereinheitlichung. 
Schließlich sollten integrierte Notfallzentren an 
ausgewählten Krankenhausstandorten eingerichtet 
werden. 

SV Dr. Wulf-Dietrich Leber (GKV-Spitzenverband) 
stimmt zu, es brauche Kooperationsverpflichtungen 
von Krankenhäusern und KVen am Krankenhaus. 
Ob dies rund um die Uhr möglich sei, müsse ge-
prüft werden, da fünf Ärzte gebraucht würden, um 
eine Praxis zu betreiben. Unbedingt benötigt werde 
aber eine rechtssichere Triage. Wenn ein Patient 
nicht zum Krankenhaus gefahren werde, brauche 
der Sanitäter eine klare Regelung, wann er Nein sa-
gen dürfe, ohne hinterher wegen ärztlicher oder 
nichtärztlicher Fehler juristisch belangt zu werden. 
Dies sei wichtig, damit die Notwendigkeit wegfalle, 
den Patienten unbedingt in das Krankenhaus zu 
bringen. 

SV Dr. Torsten Fürstenberg (GKV-Spitzenverband) 
erläutert, flexiblere Sprechstunden bei den Ver-
tragsärzten seien bereits heute mehr als auskömm-
lich finanziert. So gebe es als finanziellen Anreiz 
einen Zuschlag für Samstagsprechstunden. 

SV Daniel Labes (Aktion: Notaufnahmen retten) 
gibt zu bedenken, dass die Verpflichtung, zuerst 
die 116 117 anzurufen, problematisch sein könne, 
da viele Patienten gar nicht mehr in der Lage seien, 
selbst anzurufen. Man brauche vor allem in den 
Pflegeeinrichtungen eine bessere ärztliche Versor-
gung, da ein Großteil der Patienten schwere und 
schwerste Pflegefälle seien, die aus Pflegeeinrich-
tungen kämen, weil dort die ärztliche Versorgung 
so schlecht sei, dass sie zu Notfallpatienten wür-
den. Außerdem müssten verbindliche Qualitätskri-
terien für die Definition der Überlastung einer Not-
aufnahme festgelegt werden. Dafür würden sich die 
Arztkontaktzeiten eignen, also der Zeitpunkt, zu 
dem ein Patient ärztlich behandelt werden müsse. 
Weiter müsse es technisch ermöglicht werden, dass 
zu jeder Zeit ein Überblick über die Kapazitäten 
der Krankenhäuser vorhanden sei. Dann sei klar, 
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wo zum Beispiel ein Herzkatheterlabor oder ein 
Schockraum verfügbar sei. Erst bei entsprechender 
Verfügbarkeit dürften Fahrzeuge mit Notfallpatien-
ten dorthin geschickt werden. 

Tagesordnungspunkt 6 

Bericht der Bundesregierung zur aktuellen Ent-
wicklung der SARS-CoV-2-Infektionen unter Be-
rücksichtigung der Situation in der Volksrepublik 
China und den USA sowie zur infektiologischen 
Lage bei Atemwegserkrankungen in Deutschland 

Selbstbefassung S-20(14)48 

PStS Prof. Dr. Edgar Franke (Bundesministerium 
für Gesundheit (BMG)) berichtet, die bundesweite 
7-Tage-Inzidenz sei im Vergleich zur Vorwoche um 
35 Prozent gesunken. Am Vortag seien rund 
17 000 Infektionen registriert worden und die Inzi-
denz habe bei 87 gelegen. Auch die Hospitalisie-
rungszahlen von auf Corona positiv getesteten Pati-
enten seien gesunken. Der Anteil der COVID-19-Be-
legungen liege bei allen betreibbaren Intensivbetten 
unter fünf Prozent. Nach § 28 Absatz 1 Infektions-
schutzgesetz bestehe im Fernverkehr und in den 
weiter dort genannten Einrichtungen zwar noch die 
Maskenpflicht bis zum 7. April 2023, sie solle aber 
vorzeitig zum 2. Februar 2023 ausgesetzt werden. 
Ein entsprechender Verordnungsentwurf befinde 
sich in der Ressortabstimmung. Die Maskenpflicht 
sei zwar im öffentlichen Nahverkehr Ländersache, 
11 von 16 Ländern hätten jedoch bereits jetzt keine 
Maskenpflicht mehr. Es sei deshalb davon auszuge-
hen, dass diese Pflicht nun insgesamt am 2. Feb-
ruar 2023 enden werde, damit es einheitliche Re-
geln in Deutschland ab diesem Zeitpunkt sowohl 
im Fern- als auch im Nahverkehr gebe. Auch das 
Abwassermonitoring zeige gleichbleibende oder 
fallende Werte. Die Verbreitung akuter Atemweg-
serkrankungen in der Bevölkerung sei ebenfalls zu-
rückgegangen, auch bei Kindern. Der aktuelle Wert 
liege im Bereich der vorpandemischen Jahre um 
diese Zeit. Influenzaviren verursachten weiterhin 
den Hauptteil der aktuellen Atemwegserkrankun-
gen. Unter kleinen Kindern erlebe man gerade eine 
ausgeprägte RSV (Respiratorisches Synzytial-Vi-
rus)-Welle, deren Höhepunkt aber möglicherweise 
bereits erreicht sei. Das BMG habe kurzfristige 
Maßnahmen ergriffen. So würden Personalunter-
grenzen jetzt nicht mehr überprüft.  

PStSn Sabine Dittmar (Bundesministerium für Ge-
sundheit (BMG)) führt aus, die Lage in China sei 
aktuell sehr schwer zu bewerten, da die offiziellen 
Fall- und Todeszahlen die tatsächliche Infektions-
lage ganz sicher unterschätzten. Die Fallberichtser-
stattungen seien Ende Dezember 2022 durch die 
zuständigen Behörden in China nahezu eingestellt 
worden. Laut Medienberichten werde geschätzt, 
dass sich zwischen dem 1. und 20. Dezember 2022 
etwa 248 Millionen Menschen mit SARS-CoV-2 in-
fiziert hätten und in der Woche um Weihnachten 
an einem Tag etwa 37 Millionen. Man habe keine 
ausreichenden oder verlässlichen Sequenzierungs-
daten zum Variantenvorkommen übermittelt be-
kommen. Die letzten veröffentlichten Daten zum 
Variantenvorkommen basierten auf lediglich 
2 444 Proben, die seit dem 1. Dezember sequen-
ziert worden seien und demnach kursierten haupt-
sächlich Omikron-Sublinien, die in Deutschland 
und Europa bereits Teil des Infektionsgeschehens 
seien. Aus bestimmten Gebieten gelte für alle Ein-
reisenden in das Bundesgebiet ab zwölf Jahren eine 
Testpflicht mit einem PoC-Antigen-Test vor Abflug 
nach Deutschland. Ziel sei es, das Infektionsrisiko 
schon bei Einreise zu verringern. Es sei bedauer-
lich, dass China nach wie vor seine Daten nicht zur 
Verfügung stelle. Ergänzend zu der Einreiseverord-
nung führe man eine Abwasserbeprobung am Flug-
hafen Frankfurt/Main durch. Diese Woche habe 
man begonnen, das Abwasser direkt im Flugzeug 
zu testen. In den USA breite sich vor allem im 
Nordosten des Landes die Omikron-Vari-
ante XBB.1.5 aus. Nachweise dieser Variante seien 
zwischenzeitlich auch in Deutschland und in euro-
päischen Nachbarländern gemeldet worden. Erste 
wissenschaftliche Ergebnisse deuteten darauf hin, 
dass XBB.1.5 einen Vorteil im Hinblick auf seine 
Übertragbarkeit gegenüber der vorherrschenden 
Variante habe. Es sei allerdings noch unklar, ob 
dieser bislang im Labor nachgewiesene Wachs-
tumsvorteil sich auch bei der Ausbreitung in der 
Bevölkerung bestätige. Deswegen müsse man ab-
warten, wie sich das Infektionsgeschehen entwi-
ckele und ob schwerere Erkrankungen aufträten.  

Abg. Tino Sorge (CDU/CSU) fragt, aus welchen 
Komponenten sich das angekündigte Varian-
ten-Monitoring für Einreisen aus der Volksrepublik 
China zusammensetze und ob bereits Ergebnisse 
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vorlägen1. Weiter erkundigt er sich, wann mit einer 
Nachfolge des bisherigen Präsidenten beim Robert 
Koch-Institut (RKI), Prof. Dr. Wieler, zu rechnen 
sei und welche Anforderungen mögliche Kandida-
tinnen oder Kandidaten erfüllen müssten. 

Abg. Dr. Janosch Dahmen (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN) merkt an, es sei ausgesprochen besorgniser-
regend, dass es 2022 eine Übersterblichkeit von 
fast 90 000 Menschen gegeben habe. Es gebe, trotz 
insgesamt positiver Entwicklung der Infektionsdy-
namik, weiterhin eine anhaltende Übersterblich-
keit. Er fragt, wie diese zu erklären sei.  

Abg. Christine Aschenberg-Dugnus (FDP) fragt, ob 
die zugelassenen Antigen-Tests die Variante 
XBB.1.5 erfassen könnten. Weiter interessiert sie, 
ob in Europa bezüglich der Einreisen aus China zu-
sammengearbeitet werde.  

Abg. Dr. Christina Baum (AfD) fragt, ob aufgrund 
auftretender Nebenwirkungen die Zulassungen der 
Impfstoffe überprüft worden seien. Weiter möchte 
sie wissen, ob das RKI zu einem unabhängigen 
Institut gemacht werden solle.  

Abg. Kathrin Vogler (DIE LINKE.) fragt, auf wel-
cher Faktenlage die Bundesregierung entscheide, 
ob eine Maskenpflicht im Öffentlichen Personen-
nahverkehr festgelegt werde. Weiter erkundigt sie 
sich, welche Regelungen zur Isolationspflicht gel-
ten sollten und ob erkrankte Personen die Tests 
selbst bezahlen müssten, um wieder arbeiten gehen 
zu können. 

PStSn Sabine Dittmar (Bundesministerium für Ge-
sundheit (BMG)) erklärt, das RKI werde derzeit 
kommissarisch von Prof. Dr. Lars Schaade geleitet. 
Es werde ein offizielles Ausschreibungsverfahren 
geben. Es sei die Neueinrichtung eines Bundesin-
stituts für öffentliche Gesundheit geplant. Dazu lie-
fen derzeit die Abstimmungsgespräche innerhalb 
der Bundesregierung. Das RKI habe seine Empfeh-
lungen stets auf wissenschaftlicher Basis abgege-
ben. Politische oder wirtschaftliche Erwägungen 
hätten dabei keine Rolle gespielt. Die zugelassenen 

 
1 Anlage 1 Ausschussdrucksache 20(14)78 

Antigen-Tests würden die XBB.1.5-Variante erken-
nen. Es gebe ein sehr differenziertes und qualifi-
ziertes Zulassungsverfahren für Arzneimittel und 
auch für den Umgang mit Nebenwirkungen. Aus 
Ihrer Sicht sei dies alles rechtmäßig abgelaufen. 
Zur Maskenpflicht sei zu sagen, dass es eine Hal-
bierung der Inzidenzen in Vergleich zum Dezem-
ber 2022 gebe und auch die Abwasseruntersuchun-
gen zeigten einen deutlichen Abwärtstrend bei den 
Infektionszahlen. Daher sei es möglich, die Mas-
kenpflicht zum 2. Februar 2023 aufzuheben. 

Heiko Rottmann-Großner (Bundesministerium für 
Gesundheit (BMG)) führt weiter aus, die Beschäf-
tigten in medizinischen Einrichtungen und in Pfle-
geeinrichtungen könnten sich auch nach der neuen 
Testverordnung weiterhin kostenlos freitesten las-
sen. Die Daten würden von allen europäischen 
Staaten und auch von den USA zur Verfügung ge-
stellt, sodass hier Transparenz herrsche.  

Präsident (kommissarisch) Prof. Dr. Lars Schaade 
(Robert Koch-Institut (RKI)) erläutert, die Über-
sterblichkeit im Dezember sei vor allem auf die 
sehr starken parallelen Influenzawellen zurückzu-
führen. RSV sei nicht nur für Kleinkinder ein Prob-
lem, sondern auch für hochaltrige Menschen und 
insbesondere für über 80-Jährige. Vonseiten des 
RKI sei eine detailliertere Auswertung dieser Über-
sterblichkeit nicht möglich. Das werde die Todes-
ursachenstatistik erbringen, die vom Statistischen 
Bundesamt mit einigen Monaten Zeitverzögerung 
ausgewertet werde. 

Präsident Prof. Dr. Klaus Cichutek (Paul-Ehrlich-
Institut (PEI)) betont, man habe die Sensitivität der 
Antigen-Schnelltests im Hinblick auf die Erken-
nung von Omikron-Linien untersucht. Dabei sei 
deutlich geworden, dass die Erkennung weiterhin 
gut sei und nicht abfalle. Bei der XBB-Linie gebe es 
keine neuen Mutationen, die diese Sensitivität ge-
fährden könnten. Daher gebe es auch keine Gründe 
anzunehmen, dass diese Linie nicht erkannt 
werde. Die teils millionenfachen Untersuchungen 
zu den COVID-19-Impfstoffen und den Nebenwir-
kungen führten zu dem Schluss, dass es ein günsti-
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ges Verhältnis von Nutzen und Risiko bei allen zu-
gelassenen COVID-Impfstoffen gebe, sodass kein 
Änderungsbedarf bestehe.  

Tagesordnungspunkt 7 

Bericht der Bundesregierung zum aktuellen Sach-
stand des Verfahrens zur geplanten Legalisierung 
von Cannabis 

Selbstbefassung S-20(14)49 

PStSn Sabine Dittmar (Bundesministerium für Ge-
sundheit (BMG)) berichtet, die Bundesregierung 
habe am 26. Oktober 2022 Eckpunkte zur Einfüh-
rung einer kontrollierten Abgabe von Cannabis an 
Erwachsene zu Genusszwecken beschlossen, die 
auch als Grundlage für die Erstellung eines Gesetz-
entwurfes dienen sollten. Ziel der Bundesregierung 
sei, durch eine kontrollierte Abgabe von Genuss-
cannabis den Jugend- und Gesundheitsschutz für 
Konsumentinnen und Konsumenten zu verbessern 
sowie den Schwarzmarkt und die organisierte Dro-
genkriminalität einzudämmen. Im Eckpunktepa-
pier seien dazu zahlreiche Maßnahmen des Ge-
sundheits-, Verbraucher- und Jugendschutzes vor-
gesehen. Aktuell werde ein Gesetzentwurf, an dem 
sehr viele Ministerien beteiligt seien, erstellt. Man 
befinde sich also in den ressortübergreifenden Ab-
stimmungen und Konkretisierungen der im Eck-
punktepapier enthaltenen Maßnahmen. Bei der 
Umsetzung des Koalitionsvorhabens seien selbst-
verständlich die völker- und europarechtlichen 
Rahmenbedingungen zu berücksichtigen. Die Bun-
desregierung habe ein wissenschaftliches Gutach-
ten in Auftrag gegeben, um anhand der Erfahrun-
gen in anderen Staaten die Auswirkungen einer 
kontrollierten Abgabe vor allem auf den Jugend- 
und Gesundheitsschutz zu prüfen. Man gehe da-
von aus, dass das Gutachten Anfang April vorlie-
gen werde.  

Abg. Simone Borchardt (CDU/CSU) bekräftigt, ihre 
Fraktion spreche sich aus den verschiedensten 
Gründen gegen einer Freigabe von Cannabis zu Ge-
nusszwecken aus. Man nehme die Gefahren für 
Kinder und Jugendliche und natürlich auch für die 
erwachsenen Konsumenten sehr ernst. Eine Frei-
gabe stehe dem Ziel des Gesundheitsschutzes ent-
gegen. Auch könne der Schwarzmarkt durch eine 
Legalisierung genauso wenig wie durch eine Ent-
kriminalisierung nicht ausgetrocknet werden. Man 

sehe im Gegensatz dazu sogar eine Gefahr für das 
Medizinalcannabis, was einen sehr guten Nutzen 
habe. Eine seriöse Bewertung dessen, was die Bun-
desregierung plane, sei leider noch nicht möglich, 
da das vorgestellte Eckpunktepapier dafür keine 
Grundlage sei. Sie fragt, wann die Bundesregierung 
den angekündigten Gesetzesentwurf vorlegen 
werde und wann mit dem EU-Notifizierungsver-
fahren zu rechnen sei.   

Abg. Dirk Heidenblut (SPD) begrüßt das angekün-
digte Verfahren und betont, eine Freigabe werde 
den Gesundheitsschutz nicht verschlechtern, son-
dern deutlich verbessern. Im Eckpunktepapier 
finde sich leider kein Hinweis zur Frage der soge-
nannten Cannabis Social Clubs, also eines mögli-
chen Eigenanbaus in einer vereinsähnlichen Struk-
tur. Diese Variante werde auch durch andere euro-
päische Länder vorangebracht. Er fragt, welche 
Pläne es in diese Richtung gebe. 

Abg. Kristine Lütke (FDP) erklärt, ihre Fraktion 
stehe hinter dem im Koalitionsvertrag vereinbarten 
Ziel der Legalisierung von Cannabis zu Genuss-
zwecken für Erwachsene mit einer kontrollierten 
Abgabe, auch mit Blick auf den Jugend-, Gesund-
heits- und Verbraucherschutz und die organisierte 
Kriminalität. Sie fragt, wie die für die EU- und völ-
kerrechtlichen Fragestellungen zuständigen Mini-
sterien, das Bundesministerium für Wirtschaft und 
Klimaschutz sowie das Auswärtiges Amt, den ak-
tuellen Sachstand beurteilten.  

Abg. Jörg Schneider (AfD) verweist darauf, dass es 
verschiedene Studien gebe, wonach Cannabis, 
wenn es während der Wachstumsphase des Ge-
hirns konsumiert werde, erhebliche Schäden ver-
ursachen könne. Diese Wachstumsphase ende 
wohl erst mit dem 25./26. Lebensjahr. Er fragt, in-
wiefern dieser Umstand in die Überlegungen ein-
fließe und ob ein Mindestalter für die Abgabe fest-
gelegt werden solle.  

Abg. Ates Gürpinar (DIE LINKE.) fragt, wie vorge-
gangen werden solle, wenn eine Legalisierung auf-
grund von EU- oder völkerrechtlichen Vorgaben 
nicht möglich sein sollte. Weiter möchte er wissen, 
ob es Grenzen für den THC-Gehalt geben werde 
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und wie die Frage des Autofahrens unter dem Ein-
fluss von Cannabis geregelt werden solle. Seine 
Fraktion unterstütze die Pläne zur Legalisierung 
von Cannabis. 

Die stellvertretende Vorsitzende betont als Bericht-
erstatterin der Fraktion von BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN, ihre Fraktion sei sehr für die Freigabe 
von Cannabis für Erwachsene, insbesondere aus 
Gründen des Gesundheits- und Jugendschutzes. 
Kanada habe vor fünf Jahren die Freigabe legali-
siert und damit gute Erfahrungen beim Jugend-
schutz gemacht. Auch sinke der Konsum aus ille-
galen Quellen. Sie fragt, wann genau mit dem Ge-
setzentwurf zu rechnen sei.  

PStSn Sabine Dittmar (Bundesministerium für Ge-
sundheit (BMG)) sagt, man beschäftige sich derzeit 
im Ressortkreis intensiv mit den aufgeworfenen 
Fragen. Der zeitliche Ablauf sei aufgrund der Kom-
plexität der Thematik sehr schwer vorhersehbar. 
Minister Lauterbach strebe an, noch im ersten 
Quartal des Jahres einen Entwurf vorzulegen. Die 
Erkenntnisse des erwähnten Gutachtens sowie aus 
zum Beispiel Kanada würden in den Gesetzent-
wurf einfließen. Gegebenenfalls werde man den 
Entwurf der EU zur Bewertung vorlegen.  

Lena Krampe (Bundesministerium für Gesundheit 
(BMG)) bekräftigt, Gesundheits- und Jugendschutz 
hätten oberste Priorität, weswegen man das er-
wähnte Gutachten in Auftrag gegeben habe. Auf 
diese Weise hoffe man, mit Evidenz aus anderen 
Staaten Anfang April gegenüber der EU-Kommis-
sion vertreten zu können, dass dieser Ansatz im 
Sinne des Gesundheits- und Jugendschutzes ein 
gangbarer Weg sei. Man stehe zu den europa- und 
völkerrechtlichen Fragen auch in einem sehr engen 
Austausch mit dem Bundesministerium des Innern 
und für Heimat, dem Auswärtigen Amt, dem Bun-
desministerium für Ernährung und Landwirtschaft 
und dem Bundesministerium für Familie, Senio-
ren, Frauen und Jugend. Das treffe sowohl auf die 
Fach- als auch auf die Ministerebene zu. Man sei 
dabei, zum Beispiel Fragen zum genossenschaftli-
chen Anbau oder zur Begrenzung der THC-Werte 
für junge Erwachsene bis einschließlich 21 Jahre 
zu klären. Es gebe diverse Prüfaufträge im Eck-

punktepapier, die im Ressortkreis abgestimmt wer-
den müssten.  
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Tagesordnungspunkt 8 

Gesetzentwurf der Abgeordneten Ates Gürpinar, 
Thomas Lutze, Susanne Ferschl, weiterer Abgeord-
neter und der Fraktion DIE LINKE. 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Betäu-
bungsmittelgesetzes – Entkriminalisierung von 
Cannabis 

BT-Drucksache 20/2579 

Abg. Ates Gürpinar (DIE LINKE.) erklärt, der An-
trag sei nach wie vor aktuell, da, wie eben deutlich 
geworden sei, unklar bleibe, wann die Koalition ih-
ren Gesetzentwurf zur Legalisierung von Cannabis 
vorlegen werde. Die hier vorgesehene Entkrimina-
lisierung sei auf diesem Weg ein erster Schritt, 
dem dann weitere folgen müssten.  

Tagesordnungspunkt 9 

Antrag der Fraktion der CDU/CSU 

Endometriose – Endlich verstehen, behandeln, er-
forschen, begleiten 

BT-Drucksache 20/4308 

Abg. Emmi Zeulner (CDU/CSU) erläutert, fast 
15 Prozent der weiblichen Bevölkerung sei von En-
dometriose betroffen. Daher habe man diesen An-
trag eingebracht, dessen Ziel die Erarbeitung einer 
nationalen Strategie gegen Endometriose sei. Die 
Ziele seien mehr Aufklärung und Prävention, die 
Stärkung von Endometriosezentren und eine Etab-
lierung von Forschungs- und Behandlungsstruktu-
ren. Es bestehe ein überparteiliches Interesse bei 
diesem Thema Fortschritte zu erzielen. Es gebe be-
reits entsprechende Signale aus dem Bundesminis-
terium für Bildung und Forschung, das ohne Ver-
zögerung Mittel für diesen Zweck zur Verfügung 
gestellt habe. Nun liege es an den handelnden Per-
sonen in den Forschungseinrichtungen, die Bemü-
hungen in diesem Gebiet zu intensivieren. Sie 
wünsche sich eine Zusammenarbeit über die Par-
teigrenzen hinweg.   

Der Ausschuss beschließt einstimmig, zu dem An-
trag auf Drucksache 20/4308 eine öffentliche An-
hörung durchzuführen.  

Tagesordnungspunkt 10 

Antrag der Fraktion der CDU/CSU 

Zahntechnikerhandwerk in Deutschland zur Si-
cherstellung der Patientinnen- und Patientenver-
sorgung unterstützen und zukunftsfest machen 

BT-Drucksache 20/4884 

Abg. Simone Borchardt (CDU/CSU) betont, mit die-
sem Antrag wolle man auf die Gesundheitshand-
werke aufmerksam machen. Insbesondere gehe es 
hier um die Zahntechniker, die ein Schattendasein 
führten, die Menschen aber mit hochwertigem 
Zahnersatz versorgten. Dieser wichtige Beruf gerate 
in Gefahr unterzugehen. Derzeit dürften Vergütun-
gen von Leistungen im Zahntechnikerhandwerk 
nur um die jeweiligen Steigerungen der Grund-
lohnsummenrate angehoben werden. Damit seien 
betriebswirtschaftlich notwendige Vergütungsan-
passungen für diesen Handwerksberuf nicht mög-
lich. Die Grundlohnsummensteigerung habe dabei 
keinen originären Zusammenhang zu den tatsächli-
chen Kostensteigerungen für diesen zahntechni-
schen Bereich. Das heiße, es gebe viele Zahntechni-
ker, die ihre Leistungen teilweise nicht mehr si-
cherstellen könnten, da sie unter zu hohen Kosten 
litten. Zudem gebe es bisher auch keine Anglei-
chung Ost an West. Ziel sei es, die Attraktivität des 
Zahntechnikerberufs wieder zu steigern, da diese 
Berufsgruppe gebraucht werde. Eine massive Ab-
wanderung ins Ausland müsse verhindert werden, 
weil deutsche Qualitätsarbeit in diesem Bereich 
und eine Versorgung vor Ort wichtig seien. Es gehe 
darum, dass die Kosten und Inflationseffekte dem-
entsprechend berücksichtigt würden. Dieser Antrag 
ziele also darauf ab, dieses Gesundheitshandwerk 
zu schützen und zu stärken und demzufolge die 
Qualität in Deutschland aufrecht zu erhalten.   

Der Ausschuss beschließt einstimmig, zu dem An-
trag auf Drucksache 20/4884 eine öffentliche Anhö-
rung durchzuführen. 

Tagesordnungspunkt 11 

Vor- und Nachbericht zur EPSCO-Ratstagung am 
9. Dezember 2022 in Brüssel 

Selbstbefassung S-20(14)46 
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PStSn Sabine Dittmar (Bundesministerium für Ge-
sundheit (BMG)) berichtet, die EPSCO-Sitzung 
habe unter tschechischem Vorsitz stattgefunden. Es 
habe einen sehr engagierten Meinungsaustausch 
der EU-Gesundheitsministerinnen und Gesund-
heitsminister zum Thema Impfstoffbeschaffung ge-
geben. Die EU-Kommission und die Mitgliedstaaten 
seien sich weitgehend einig gewesen, dass die ge-
meinsame Impfstoffbeschaffung ein großer Erfolg 
gewesen sei. Allerdings hätten sich die pandemi-
sche Situation und die Wirtschaftslage grundlegend 
geändert, sodass einige Mitgliedstaaten auf die ho-
hen finanziellen Belastungen aufgrund des An-
griffskrieges in der Ukraine hingewiesen hätten. 
Die wortnehmenden Gesundheitsministerinnen 
und Gesundheitsminister hätten vor diesem Hinter-
grund mehr Flexibilität von den liefernden Phar-
mafirmen hinsichtlich der Liefermenge und des 
Lieferzeitpunktes eingefordert. Perspektivisch habe 
sich eine Reihe von Mitgliedstaaten vor allem aus 
dem mittel- und osteuropäischen Raum dafür aus-
gesprochen, wieder zu den regulären, nationalen 
Beschaffungswegen zurückzukehren. Begrüßt wor-
den sei von den Teilnehmerinnen und Teilneh-
mern die Stärkung der Prävention durch Früher-
kennung. Dabei gehe es um neue Ansätze für das 
Krebs-Screening, die in Deutschland, was die Mam-
mographie angehe, vorzeitig in den nationalen Plan 
zur Krebsbekämpfung übernommen worden seien. 
Von besonderem Interesse sei der Bericht des 
tschechischen Vorsitzes über den Fortschritt der 
Verhandlungen des europäischen Verordnungsvor-
schlages über den europäischen Raum für Gesund-
heitsdaten. Die wortnehmenden Mitgliedstaaten 
und darunter auch Deutschland hätten die Bedeu-
tung dieses Vorschlags hervorgehoben. StS Dr. Stef-
fen habe auf offene Fragen und Verbesserungspo-
tenziale im Vorschlag vor allem im Hinblick auf die 
Primär- und Sekundärdatennutzung hingewiesen 
und Flexibilität für die nationale Ausgestaltung 
eingefordert, damit an bereits bestehende oder sich 
im Aufbau befindliche Strukturen angeknüpft wer-
den könne. Ein wichtiges Thema, das in der Sit-
zung allerdings nur unter dem TOP Verschiedenes 
behandelt worden sei, sei die Umsetzung der 
EU-Medizinprodukteverordnung (Medical Device 
Regulation MDR)) gewesen. Minister Lauterbach 
habe in der letzten Ausschusssitzung vor Weih-
nachten erste Tendenzen dazu berichten können, 

 
2 Anlage 2 Ausschussdrucksache 20(14)79 

weil Deutschland in dieser Frage sehr initiativ sei 
und am Fortgang der Beratungen und an einer Lö-
sung der Problematik gearbeitet habe. Die EU-Kom-
mission habe in der letzten EPSCO-Sitzung eine 
zielgerichtete Verlängerung der Übergangsfristen 
für Bestandsprodukte mit gestaffelten Fristen je 
nach Risikoklasse angekündigt. Das heiße, Medi-
zinprodukte mit einem hohen Risiko, Herzschritt-
macher zum Beispiel, hätten eine Fristverlängerung 
bis 2027 und Medizinprodukte mit geringerem Ri-
siko bis zum Jahr 2028 bekommen. Erfreulich sei, 
dass zwischenzeitlich ein Legislativvorschlag von 
der EU-Kommission vorgelegt worden sei. Im Sinne 
der Versorgungssicherheit sei nun wichtig, dass 
dieser Rechtssetzungsvorschlag sowohl vom Euro-
päischen Parlament und vom Rat im Wege des be-
schleunigten Mitentscheidungsverfahrens zügig an-
genommen werde. Es gebe bekundeten Anlass 
dazu, dass das auch so passiere. Deutschland habe 
das EU-Portal CTIS (Clinical Trials Information 
System) für die künftigen Anträge auf Genehmi-
gung von klinischen Prüfungen für Humanarznei-
mittel auf die Tagesordnung gesetzt. In den letzten 
Wochen seien Hinweise eingegangen, dass es bei 
der Realisierung des Portals erhebliche technische 
Probleme gebe. StS Dr. Steffen habe mit Blick auf 
den Ablauf der Übergangszeit zum 31. Januar 2023 
darauf hingewiesen, dass eine gute Funktionalität 
nötig sei. Falls dies nicht gesichert werden könne, 
müssten die Fristen verlängert werden. Dafür habe 
es viel Unterstützung von den Mitgliedstaaten gege-
ben. Allerdings hätten sich sowohl die EU-Kom-
mission als auch die EMA (European Medicines 
Agency – Europäische Arzneimittel-Agentur) sehr 
zuversichtlich gezeigt, dass sie die Funktionalität 
von CTIS gewährleisten könnten. In dieser Frage 
müsse man die weiteren Entwicklungen abwarten.2 

Abg. Nezahat Baradari (SPD) bittet das BMG, bei 
der MDR auf ein schnelles Vorgehen zu dringen. So 
gebe es zum Beispiel bei Kinderherzkathetern eine 
sehr prekäre Lage in Deutschland. Diese Medizin-
produkte, die in geringer Anzahl benötigt würden, 
müssten in sehr komplizierten Verfahren aus dem 
Ausland, zum Beispiel aus den USA, bestellt wer-
den. Daher sei es wichtig, dass innerhalb der EU 
die Strukturen geschaffen würden, um die Produk-
tion in die EU zu verlagern. Hier müsse langfristig 
gedacht werden. Bei der nächsten EPSCO-Tagung 
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müsse im Hinblick auf Antibiotika und vor allem 
Kinderarzneimittel auf die europäische Zusammen-
arbeit geschaut werden. So gebe es hierzulande 
große Probleme, einfache Medikamente wie Parace-
tamol oder Ibuprofen für Kinder zu beschaffen, 
während es diese Medikamente in Nachbarländern 
wie die Niederlande zu günstigen Preisen zuhauf 
gebe. Diese Probleme müssten im europäischen 
Verbund gelöst werden.  

Abg. Dietrich Monstadt (CDU/CSU) fragt, ob zu er-
warten sei, dass die vorgesehenen Fristen für die 
MDR tatsächlich umgesetzt würden. Viele Unter-
nehmen müssten nun entscheiden, ob sie weite 
produzieren oder vom Markt gingen. Weiter erkun-
digt er sich nach den Regularien für Medizinpro-
dukte für seltene Erkrankungen. Auch möchte er 
wissen, ob Corona-Impfstoffe, die hier nicht benö-
tigt würden, an den globalen Süden abgegeben 
würden.  

Abg. Johannes Wagner (DIE GRÜNEN) fragt, ob 
Deutschland die Ratsempfehlungen zur Stärkung 
der Prävention durch Früherkennung gemäß Krebs-
richtlinie vollständig umgesetzt habe. Weiter fragt 
er nach dem Zeitplan und der geplanten EU-Strate-
gie zur mentalen Gesundheit.  

Abg. Thomas Dietz (AfD) merkt an, die Arzneimit-
tellieferengpässe hätten sich in der EU laut Europä-
ischem Parlament zwischen 2000 und 2018 ver-
zwanzigfacht. Nach den Angaben der EU-Kommis-
sion seien vor allem essenzielle Medikamente be-
troffen. Er fragt, ob dies bei der EPSCO-Tagung ein 
Thema gewesen sei. In den letzten Monaten habe 
nicht nur Deutschland, sondern haben auch andere 
Staaten eine Übersterblichkeit aufzuweisen. Der 
Grund dafür sei unklar. Er möchte wissen, ob auf 
der Ratstagung über die Ursachen dafür diskutiert 
worden sei.  

Abg. Kathrin Vogler (DIE LINKE.) erkundigt sich 
nach dem Non-Paper der Niederlande zur Entwick-
lung neuer Antibiotika. Weiter möchte sie in Erfah-
rung bringen, ob die Verordnung zum EHDS (Euro-
pean Health Data Space – Europäischer Raum für 
Gesundheitsdaten) eine Vielzahl von Ermächtigun-
gen für die EU-Kommission enthalte, zum Beispiel 
um Delegierte Rechtsakte zu erlassen. Das würde 

die EU-Kommission in die Lage versetzen, wichtige 
Teile der Verordnung nachträglich zu ändern und 
deren Ziele neu zu definieren. Sie fragt, wie die 
Bundesregierung die Kritikpunkte von Datenschüt-
zerinnen und Datenschützern einschätze, dass die 
Vorschriften zur primären und sekundären Daten-
nutzung im Entwurf der EU-Verordnung zum 
EHDS erheblich in das nationale Gesundheitswe-
sen eingriffen und damit eine Kompetenzüber-
schreitung der EU gegenüber den nationalstaatli-
chen Kompetenzen darstellten.  

Abg. Katrin Helling-Plahr (FDP) fragt nach dem 
Sachstand zu den Substanzen menschlichen Ur-
sprungs. 

PStSn Sabine Dittmar (Bundesministerium für Ge-
sundheit (BMG)) bestätigt, die Umsetzung der MDR 
und die Schaffung von ausreichend Benannten 
Stellen habe Priorität. Auf Initiative der Bundesre-
gierung sei die Fristverlängerung auf die Tagesord-
nung gekommen. Sie gehe davon aus, dass die An-
kündigungen der EU-Kommission umgesetzt wor-
den seien. Es sei unklar, wie lang das Verfahren 
dauern werde und wann die Unternehmen eine 
rechtliche Klarheit hätten. Sie wisse nicht, ob die 
Frage der Impfstoffabgabe an den globalen Süden 
thematisiert worden sei. Im Moment übersteige das 
Angebot an Impfstoffen die internationale Nach-
frage bei weitem. Angebotene Impfstoffe würden 
nicht abgenommen und auch nicht nachgefragt. 
Dies betreffe nicht nur Deutschland, sondern auch 
die EU. Die EU-Krebsrichtlinie sei noch nicht voll-
ständig umgesetzt worden, da sie jetzt erst be-
schlossen worden sei. Der G-BA befasse sich im 
Rahmen des nationalen Krebsplans seit längerem 
mit den Altersgrenzen des Mammographie-Scree-
nings. Zudem sei man bereits recht weit in der Um-
setzung einer speziellen Röntgenuntersuchung zur 
Lungenkrebsfrüherkennung. Das Bundesministe-
rium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit 
und Verbraucherschutz habe vor dem Hintergrund 
der Strahlungsbelastung bereits zugestimmt. Die 
mentale Gesundheit sei nicht Thema gewesen. Die 
Strategie sei für dieses Jahr angekündigt worden, 
aber es lägen noch keine Details vor.  

Christoph Wagenblast (Bundesministerium für Ge-
sundheit (BMG)) antwortet zum EHDS, es gebe sehr 
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viele Ermächtigungen für den Erlass von Delegier-
ten Rechtsakten und Durchführungsrechtsakten. 
Das sei grundsätzlich nichts Verwerfliches und 
könne insbesondere bei technischen Fragen sehr 
sinnvoll sein. Einige davon sehe man ebenfalls kri-
tisch und habe sich im Ressortkreis weitestgehend 
darauf verständigt, dass diese nach dem Willen der 
Bundesregierung gestrichen werden sollten. Insge-
samt sei das Ziel eine stärkere Mitwirkungsmög-
lichkeit für die Mitgliedstaaten. Die Kompetenz-
grundlagen Datenschutz und Binnenmarkt, die die 
EU-Kommission aufführe, seien grundsätzlich aus-
reichend. Natürlich gebe es hier einen starken Be-
zug zur Kompetenz für Gesundheit, die zum größ-
ten Teil bei den einzelnen Mitgliedstaaten liege. 
Insgesamt aber reiche die Kompetenz für einen eu-
ropäischen Gesundheitsdatenraum aus. Einzelne 
Vorschriften seien aus kompetenzrechtlicher Per-
spektive schwierig. Im Sinne der Beteiligung der 
Zivilgesellschaft habe es bereits im vergangenen 
Jahr frühzeitig eine umfangreiche Beteiligung in ei-
nem Stakeholder-Prozess zum EHDS und zum Ge-
sundheitsdatennutzungsgesetz gegeben.  

Tagesordnungspunkt 12 (Verschiedenes) 

Keine Beratung 

Schluss der Sitzung: 12:53 Uhr 
 
 
 
 
gez. 
Dr. Kirsten Kappert-Gonther, MdB 
Stellvertretende Vorsitzende 


